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Bern, 6. August 2010 TH/is
VRG fiir Leuchten

Sehr geehrte Damen und Herren

Seit dem 1. Januar 2007 liegt die vRG fiir Leuchten bei Fr. 0.00, nachdem zuvor in den rund
eineinhalb Jahren nach Start unseres Entsorgungssystems unerwartet hohe Reserven aufgebaut
werden konnten. Trotz einer stetig hohen Steigerung der zurickgenommenen Mengen konnte die Null-
VRG somit nunmehr seit fast vier Jahren aufrecht erhalten werden. Unsere Simulationsrechnungen
zeigen allerdings, dass sich eine sanfte Erhéhung der vRG als notwendige Massnahme abzeichnet,
zumal wir mit der Entsorgung PCB-haltiger Kondensatoren aus alten FL-Leuchten eine grosse
Herausforderung zu bewaltigen haben, die in den nachsten Jahren auch zusatzlicher Mittel bedarf. Der
Stiftungsrat ist stets bestrebt, Entwicklungen méglichst rasch zu erkennen und Sie Gber daraus
abgeleitete Massnahmen friihzeitig zu informieren:

Der Stiftungsrat der SLRS hat an seiner Sitzung vom 14. Juni 2010 die folgenden Beschlisse gefasst:

e Die VvRG fiir Leuchten wird per 1. Juli 2011 auf Fr. 0.30 inkl. MwSt (Fr. 0.28 exkl. MwSt) erhdht.

e Es erfolgt keine Neu-Kategorisierung der vRG-pflichtigen Geréte.

e Die bisher geltenden Ausnahmen (dekorative Beleuchtung, Meterware, Taschenlampen)
bleiben in Kraft. Bzgl. Definition des Begriffs ,dekorative Beleuchtung® wird auf die beiliegende
Kopie des Informationsschreibens vom Mérz 2006 verwiesen.

e Leuchten mit eingebauten LED-Platinen gelten als vRG-pflichtige Leuchten ohne VvRG-
pflichtiges Leuchtmittel (vVRG Kategorie 700'180), unabhangig von der Anzahl eingebauter LED.

e Leuchten, welche mit einer oder mehreren LED-Lampen mit normiertem Schraub- oder
Stecksockel bestiickt sind, gelten als Leuchten mit vRG-pflichtigem Leuchtmittel (VRG-
Kategorie 700'181 ff).

Fir weitere Auskiinfte stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfiigung.
Mit freundlichen Grissen

Stiftung Licht Recycling Schweiz SLRS

P

Stephan Thommen
Geschéftsfihrer
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Schutzarten
Nach DIN 40 050/ EIC 529/ VDE 0470 / EN 60529

Schutzarten werden gemass DIN 40050 eingeteilt. Die Schutzarten sind durch international gliltige Kurzzeichen gekennzeichnet
(IP = International Protection). Der Abkirzung IP folgen zwei Ziffern. Die erste Ziffer steht flir den Schutz gegen das Eindringen
fester Korper. Die zweite Ziffer beschreibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser. Die Angaben beziehen sich auf
unbearbeitete Gehduse ohne Berucksichtigung von Einflissen wie Alterung, Temperaturwechsel etc.

Schutzgrade fiur Beruhrungs- und Fremdkorperschutz

Erste Schutzumfang
Kenn- ~
ziffer Schutz gegen Erklarung
0 kein Schutz -
Schutz gegen zufalliges grossflachiges Beriihren aktiver und innerer bewegter Teile, z.B. mit der Hand
1 grosser Fremdkérper | aber kein Schutz gegen absichtlichen Zugang zu diesen Teilen. Schutz gegen Eindringen von festen
Fremdkdrpern mit einem Durchmesser grosser als 50 mm.
2 mittelgrosse Schutz gegen Beruhren mit den Fingern aktiver oder innerer bewegter Teile. Schutz gegen Eindringen
Fremdkorper von festen Fremdkdrpern mit einem Durchmesser grosser als 12 mm.
Schutz gegen Berlihren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werkzeugen, Drahten etc. mit einem
3 kleine Fremdkérper Durchmesser grosser als 2,5 mm. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkdrpern im Durchmesser
grosser als 2,5 mm.
4 kornformige Schutz gegen Berlhren aktiver oder innerer bewegter Teile mit Werkzeugen, Drahten etc. mit einem
Fremdkdrper Durchmesser grésser als 1 mm.
Vollstandiger Schutz gegen Beruhren unter Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. Schutz
5 Staubablagerungen gegen schadliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen verhindert, aber
der Staub darf nicht in solchen Mengen eindringen, dass die Funktion beeintrachtigt wird.
6 s o Vollstandiger Schutz gegen Berlhren unter Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. Schutz ge-
taubeintritt . ;
gen Eindringen von Staub.

Schutzgrade fiir Wasserschutz

Zweite Schutzumfang
Kenn- N
ziffer | Schutz gegen | Erkldrung
0 kein Schutz -
1 ifgg:;\:;i:ndes Wassertropfen, die senkrecht fallen, diirfen keine schadliche Wirkung haben.
5 schrég fallendes Wassertropfen, die in einem beliebigen Winkel bis 15° zur Senkrechten fallen, dirfen keine schadliche
Tropfenwasser Wirkung haben.
3 Soriih Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60° zur Senkrechten fallt, darf keine schadliche Wirkung
prunwasser haben.
4 Spritzwasser Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt, darf keine schadliche Wirkung haben.
Ein Wasserstrahl aus einer Duse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf
5 Strahlwasser . w0 X
keine schadliche Wirkung haben
6 Uberfiutun Wasser darf bei voriibergehender Uberflutung, z.B. durch schwere Seen, nicht in schadlichem Masse
9 eindringen.
7 Eintauchen Wasser darf nicht in schadlicher Menge eindringen, wenn das Betriebsmittel unter den festgelegten
Druck-/ Zeitbedingungen von 0,15 - 1 m in Wasser eingetaucht wird.
Wasser darf nicht in schadlicher Menge eindringen, wenn das Betriebsmittel unter definierten Bedingungen
8 Untertauchen . R
in Wasser getaucht wird.
oK Hochdruck-/ Wasser, das aus jeder Richtung unter stark erhéhtem Druck gegen das Gehause gerichtet ist, darf keine
Dampfstrahlreinigung | schadliche Wirkung haben.
Beispiel: IP54
erste Kennziffer 5 = staubgeschutzt und Schutz gegen Zugang zu gefahrdeten Teilen mit einem Draht
zweite Kennziffer 4 = spritzwassergeschutzt
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Technische Information
Einbrennen von Fluoreszenzlampen

Werden Fluoreszenzlampen an regulierbaren Vorschaltgeraten betrieben, sollen neue
Lampen wahrend 100 Stunden mit der maximalen Leistung (100%) eingebrannt werden.

Kompaktleuchtstofflampen die Uber ein Bewegungsmelder gesteuert werden, durfen eine
Brenndauer von 15 Min. nicht unterschreiten.

Wird dies nicht beachtet, ist mit einer deutlichen Reduktion der Lebensdauer zu rechnen!

Begriindung

Fluoreszenzlampen werden bei der Fertigung mit einer kleinen Menge Quecksilber gefullt.
Dieses ist als Trager des Funktionsprinzips notwendig. Wahrend der Einbrennphase wird
dieses Quecksilber gleichmassig im Brenner verteilt und sorgt so fur stabile Verhaltnisse
wahrend des Betriebs.

Wird die Lampe nicht eingebrannt, kommt es bei Zundvorgangen im gedimmten Zustand
(z.B. 50%) zu einer unkontrollierten Entladung. Dies fuhrt zu einer Vergiftung der Emitter-
paste. Ist diese erst einmal nachhaltig vergiftet, ist die Lampe nicht mehr ziindfahig und
muss ausgetauscht werden. Eine einmal vergiftete Paste lasst sich nicht mehr reanimieren,
ein nachtragliches Einbrennen ist also erfolglos.

Ungeachtet dieser Tatsache gibt eine Fluoreszenzlampe erst nach der genannten Zeit ihren

\éollen Lichtstrom ab. Es empfiehlt sich also auch aus energetischer Sicht, die Lampe einzu-
rennen.

BRACOLUX LEUCHTEN AG
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04 Verkaufs- und Lieferbedingungen

Ausgabe 02/2007

Angebote und Preise

= Die in unseren Katalogen und Preislisten
aufgefiihrten Preise, verstehen sich exkl.
der vorgezogenen Recyclinggebihr und in
der Regel ohne Leuchtmittel.

® Preisanderungen bleiben vorbehalten. Un-
sere Angebote erfolgen, sofern nicht aus-
driicklich eine feste Giiltigkeitsdauer ver-
einbart ist, grundsétzlich freibleibend und
unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.

= Die Preise unserer schriftlichen Auftrags-
bestatigungen sind verbindlich.

= Die vorgezogene Recycling Geblhr (VRG)
garantiert eine vollumfangliche Deckung
der gegenwartig anfallenden Kosten fir
Recycling und Entsorgung (exkl. allfélliger
Transportkosten). Die VRG wird beim Kauf
von betroffenen Produkten zusatzlich er-
hoben und ist abhangig von der Produk-
tegruppe.

2. Bestellung unter Vertragsabschluss

® Durch Erteilung eines Auftrages anerkennt
der Besteller diese Verkaufsbedingungen.

®" Nach unserer Auftragsbestatigung sind
Annullierungen und Modifikationen des
Auftrages nur mit unserem Einverstandnis
mdglich. Davon ausgenommen sind Spe-
zialanfertigungen.

= Auf Abruf bestellte Ware muss innert der
festgelegten Frist abgenommen werden.
Nach Ablauf dieser Frist behalten wir uns
das Recht vor, die Ware zu fakturieren und
Lagergebiihren zu erheben.

3. Lieferfristen

= Wir bemihen uns, die Liefertermine einzu-
halten. Verzégerungen bei der Lieferung
berechtigen den Besteller nicht, vom Ver-
trag zurlickzutreten oder Ersatz fiir irgend-
welchen daraus entstehenden Schaden zu
verlangen.

= Die Lieferfrist beginnt erst mit dem Datum
der definitiven Abklarung aller qualitativen
und technischen Details.

® Rohmaterialmangel, Betriebsstérungen und
Félle von hdherer Gewalt entbinden uns fir
die Dauer solcher Behinderungen von der
eingegangen Lieferverpflichtungen, ohne
dass dem Besteller Anspruch auf
Schadenersatz erwachst.

4. Versand

= Lieferungen mit einem Nettowarenwert von
bis zu CHF 1'000.- erfolgen gegen Ver-
rechnung der Verpackungs- und Porto-
kosten.

Lieferungen mit einem Nettowarenwert von
Uber CHF 1'000.- erfolgen innerhalb der
Schweiz verpackt franko per Post, Fracht-
gut (Normalbahn-Empfangsstation) oder
Camion, wobei wir uns die Wahl der Ver-
sandart vorbehalten.

Der Spesenanteil fir Auftrage unter CHF
100.- Betragt CHF 25.-.

Mehrkosten fiir Sonderversandarten wie
Luftfracht, Eil- oder Expressdienst werden
in jedem Falle verrechnet.

= Bei Camion-Lieferungen gilt die Unter-
schrift des Empféngers oder dessen Ver-
treter als Bestéatigung fir den vollstandigen
und einwandfreien Erhalt der Ware.

Der Ablad erfolgt ebenerdig oder auf
Rampe sowie nach den Anordnungen und
unter der Verantwortung des Bestellers,
welcher das notwendige Personal auf seine
Kosten zur Verfligung stellt.

Minder- oder Falschlieferungen sowie all-
fallige Mangel sind innerhalb einer Frist von
8 Werktagen nach Erhalt der Ware
schriftlich zu melden.

Ubergang von Nutzen und Gefahr

Der Transport unserer Lieferung erfolgt auf
Gefahr und Risiko des Empfangers. Allfallige
Schaden oder Verluste sind sofort nach Er-
halt der jeweiligen Transportanstalt zur Aus-
fertigung eines Schadenprotokolls zu mel-
den.

6. Zahlung

= Auftrage mit einem Netto-Warenwert von
uber CHF 20'000.-, werden wie folgt faktu-
riert:
30% bei Auftragserteilung
30% bei Lieferbereitschaft
30% bei Auslieferung oder spatestens 30

Tage nach Lieferbereitschaft.

10% bei Schlussabrechnung oder spétes-
tens 60 Tage nach Lieferbereitschaft.

= Unsere Rechnungen sind 30 Tage rein
netto fallig und zahlbar. Unberechtigte
Skontoabzlige werden nachbelastet. Halt
der Besteller den Zahlungstermin nicht ein,
so hat er ohne besondere Mahnung vom
Zeitpunkt der Falligkeit an den gesetzlichen
Verzugszins zu entrichten.

7. Muster

= Ausnahmsweise und nur nach ausdriickli-
cher Vereinbarung kénnen die meisten un-
serer Produkte fiir maximal 8 Wochen als
Muster mit Rickgaberecht bezogen wer-
den.

Die Lieferung von Mustern erfolgt aus
administrativen Griinden generell gegen
Rechnung mit verldngertem Zahlungsziel,
welches die Bemusterungsdauer von 8
Wochen einschliesst. Bei fristgerechter
Retournierung der Ware in originalver-
packtem, vollstdndigem und neuwertigem
Zustand erfolgt Gutschrift zu

-100% bei Lagerartikeln
- 90% bei Nicht-Lagerartikeln
- 80% bei Fremdprodukten

Bei Retournierung in nicht ordnungsgemas-
sem Zustand oder Uberschreitung der Be-
musterungsdauer erfolgt die Ricknahme,
bzw. Gutschrift nur noch zu unseren ein-
schrankenden Warenriicksendungs-Bedin-
gungen (siehe Ziff. 8).

8. Warenriicksendungen

= Mit Ausnahme der gemass Ziffer 7 aus-
driicklich als Muster bezogenen Produkte
besteht kein grundsétzliches Rickgabe-
recht.

= Riicksendungen von definitiv gekaufter
Ware werden nach unserem vorgangigen,
schriftlichen Einverstandnis angenommen.
Liegt dies vor, so ist die Ware franko Domi-
zil und mit beigelegtem Retourschein und
Lieferscheinkopie des seinerzeitigen Bezu-
ges zuriickzusenden. Ware, die ab Rech-
nungsdatum +90 Tage und alter ist, wird
nicht mehr zuriickgenommen.

® Grundlagen fir die allfallige Gutschrift von
Warenriicksendungen sind maximal
80% bei Lagerartikeln, bzw.

70% bei Nicht-Lagerartikeln
Im Minimum jedoch unter Verrechnung von

CHF20.-. fir Kontrollen und administrative
Bearbeitung. Ebenso werden die entstande-
nen Verpackungs- und Versandkosten in

Abzug gebracht.

" In jedem Falle werden die Kosten fir feh-
lende Zutaten wie Befestigungsmaterial,
Originalverpackung und sonstiges Kleinzu-
behdr sowie eventuell nétige Auffri-
schungsarbeiten von der Warengutschrift in
Abzug gebracht.

® Gutschriften aus Warenriicksendungen
werden nicht ausbezahlt, sondern sind mit
Fakturen aus anderen Warenbeziigen zu
verrechnen.

10.

b)

<)

1.

12.

13.

® Sonderanfertigungen, modifizierte  Pro-
dukte, Einzelteile und Leuchtmittel sowie
speziell beschaffte Artikel kdnnen keines-
falls zurlickgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstandigen Bezahlung bleibt die
gelieferte Ware Eigntum der Bracolux
Leuchten AG.

Gewidhrleistung fiir Sachméngel

Priifpflicht und Mangelriige

= Der Besteller der Ware hat diese sofort
nach Erhalt zu prifen und uns allfallige
Mangel unverziglich, jedenfalls vor weite-
rer Ver- oder Bearbeitung, oder einer Ver-
bindung mit anderen Sachen, schriftlich
anzuzeigen. Trifft innert acht Werktagen
nach Erhalt der Ware bei uns kein begriin-
dete Meldung ein, so gilt die Sendung hin-
sichtlich offener Méangel als genehmigt.

= Ohne unser schriftliches Einversténdnis
durfen Reparaturen oder Abanderungen an
gelieferten Waren keinesfalls zu unseren
Lasten vorgenommen werden.

Garantiefristen
Unsere Garantiefristen verstehen sich ab Er-
halt der Ware wie folgt:

- 2 Jahre fir Leuchten und Apparate ohne
elektronische Bauteile wie Vorschaltgerate,
Zindgeréate etc.)

-1 Jahr fir elektronische Bauteile wie
Vorschaltgerate, Transformatoren, Not-
lichtelemente, Ziindgeréate etc.

Fir die einem regelmassigen Verschleiss
unterliegenden Komponenten wie Leucht-
mittel, Starter usw., gelten die Garantiefristen
des jeweiligen Herstellers.

Jede weitere Garantie oder Schaden-
ersatzleistung ist ausgeschlossen. Kosten fiir
De- und Wiedermontage sowie andere
Folgeschaden werden nicht Gbernommen.
Ebenso wird keine Garantie fir Material
geleistet, welches durch den Besteller oder
Dritte abgeéndert worden ist, oder deren
Betriebsvorschriften nicht eingehalten
worden sind.

Voraussetzung fiir einen Garantieanspruch
ist ausserdem, dass das defekte Material
franko Bracolux Leuchten AG, 5621 Zufikon,
zugestellt wird.

Umfang der Haftung

Unter Garantie fallende Mangel werden von
uns kostenlos behoben. Sofern die Nachbes-
serung moglich ist, gilt das Recht auf Wan-
delung und Minderung als wegbedungen.

Submissionen

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen ge-
hen widerspriichlichen Submissionsbestim-
mungen vor.

VRG (vorgezogene Recyclinggebiihr)
Unsere Preise verstehen sich exkl. VRG
(vorgezogene Recyclinggebiihr), die durch
die SLRS (Stiftung Licht Recycling Schweiz)
Uber die Rlckgabe, die Riicknahme und die
Entsorgung elektrischer und elektronischer
Gerate ab 1. August 2005 in Kraft getreten
ist. Die VRG ist weder skonto- noch rabattbe-
rechtigt.

Erfiillungsort, Verbindlichkeit der Vertrage

® Erflllungsort und Gerichtsstand ist 5620
Bremgarten.

= Uber das Vertragsverhaltnis entscheidet
das schweizerische Recht (OR).

Bracolux Leuchten AG | Allmendstrasse 7 | CH-5621 Zufikon | T+41 56 648 60 20 | F+41 56 648 60 38 | info@bracolux.ch | www.bracolux.ch

Mérz 2011



	Register 10: Seite 01 vRG für Leuchten
	Register 10: Seite 02 Schutzarten
	Register 10: Seite 03 Technische Information
	Register 10: Seite 04 Verkaufs- und Lieferbedingungen



